
B E K ANNTMACHUNG

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Daldorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbe-

steuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2023

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
l. Im Ergebnlsplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.457,300 EUR

einem Gesambetrag der Aufwendungen auf 1.601.200 EUR

einem Jahresüberschuss von

einem Jahresfehlbetrag von 143.900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 1.428.200 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 1.486.000 EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der

Investitionstatigkeit und der Finanzierungstatigkeit

auf 44.900 EUR

festgesetzt,

§2

Es werden festgesetzt:

l. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR

4. die Gesamtzahl der im Stelienplan ausgewiesenen Stellen ai 6,65 Stellen.

§3
Die Hebesatze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

l. Gmndsteuer

a) für die land" und forstwirtschaftiichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B} 390 v.H.

2. Gewerbesteuer 370 v.H.

§4

Der HÖchstbetrag für unerhebliche über" und außerplanmäßige Aufwendungen undAus-

Zahlungen und Verpfiichtungsennächtigungen, für deren Leistung oder Eingebung die

Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung

erteilen kann/ beträgt 5.000 EUR.

Boostedt,den 15. Januar 2024

(LSJ gez.J. Storch

Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Daidorffürdas Haushaltsjahr 2024 wird hiermit

öffentiich bekannt gemacht, Der Haushaltsplan iiegt nach Ablauf der Bekanntmachungsfrist während

der Dienstzeiten in der Amtsverwaltung Boostedt- Rickling, Twiete 9, Zimmer 2.9, 24598 Boostedt/ zu

jedermanns Einsichtnahme aus.

Boostedt, den 16, Januar 2024 Amt Boostedt-Rickiing
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